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H.ITTEN

Naturschutzkommission des Kantons Bern

Bericht fiir die Jahre 1953—1956, 2. Teil
und Bericht fiir das Jahr 1957

I. Organisatorisches und Allgemeines

(1957)

1. Im April 1957 trat Oberrichter Dr. GOTTFRIED STAUB als Mitglied der
Kommission zuriick, und auf Ende des Jahres schieden Dr. jur. G.N. Z1im-
MERLI und der Berichterstatter wegen Erreichens der Altersgrenze
aus der Kommission aus. Diese ist nun bis Ende 1958 bestellt wie folgt:

Dr. Oskar Friedli, gew. Vizedirektor der eidg. Steuerverwaltung
und Grof3rat, Bern, Prisident

Dr. René Baumgartner, Seminarlehrer, Delémont, Vizeprasident

Dr. Fritz Gerber, Gerichtschemiker, Koniz, Sekretir

Fritz Aerni, Forstmeister, Bern

Carl Barben, gew. Gerichtspriasident und Regierungstatthalter,
Spiez

Walter Luder, Landwirt und GroBrat, Gra3wil

Prof. Dr. Max Welten, Bern.

2. Die Zahl der Begutachtungsauftriage, die der Kommission durch die
Forstdirektion erteilt werden, ist in den letzten Jahren ganz erheblich an-
gestiegen. Es war vorauszusehen, daf3 die Ausarbeitung der zahlreichen,
meist wichtigen und oft schwierigen, eine genaue Abkliarung erheischen-
den Gutachten in Zukunft die Kommission fast ganz in Anspruch nehmen
und daB es ihr immer weniger moglich sein werde, auch die Vorarbeiten
fiir den dauernden Schutz zahlreicher erhaltungswiirdiger Naturdenk-
miler zu besorgen. Da andrerseits die Abteilung fiir Jagd, Fischerei und
Naturschutz der Forstdirektion nur iiber das allernétigste Personal ver-
fligt, kann sie sich auch nicht immer in der wiinschbaren Weise dieser
Aufgabe annehmen. Angesichts der Wichtigkeit, die der Pflege des Natur-
schutzes immer mehr zukommt, wird die Zuteilung eines besondern Be-
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amten fiir Naturschutz auf die Dauer kaum zu umgehen sein. Der Kanton
Zurich ist hier schon lingst bahnbrechend vorangegangen.

Vorldufig wurde eine Ubergangslosung so getroffen, daf der nun von
der Leitung der Naturschutzkommission entlastete Berichterstatter
im Auftrag der Forstdirektion die Naturdenkmiler weiter betreut. Er
zdhlt dabei auf die tatkriftige Unterstiitzung durch die bewihrten Ver-
trauensleute in den verschiedenen Landesteilen.

3. Im Laufe des Jahres sah sich Dr. WiLHELM MULLER, gew. Seminarleh-
rer in Thun, leider aus Gesundheitsgriinden genotigt, den Vorsitz der Na-
turschutzkommaission der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Thun auf-
zugeben und auch auf die weitere Arbeit in der Kommission zu verzich-
ten. Er gehorte zu den Griindern der vorerwihnten Gesellschaft, die er
wihrend 6 Jahren als Priasident mit Auszeichnung leitete. Wahrend vol-
ler 25 Jahre stand er seit 1932 mit Eifer der Naturschutzkommission vor.
Er betreute das wertvolle ornithologisch-botanische Reservat Gwattlischen-
moos, forderte den Schutz bemerkenswerter Naturdenkmaler in der Thu-
ner Gegend und wachte auch sonst iiber die Interessen des Naturschutzes.
Als Vorstandsmitglied des Uferschutzverbandes vom Thuner- und Brien-
zersee war er ein getreuer Mitarbeiter des Prasidenten bei der verdienst-
vollen Herausgabe der Jahrbiicher dieses Verbandes. Im Auftrag des Vor-
standes des Schweiz. Bundes fiir Naturschutz versah er die Oberaufsicht
iibher das Amez-Droz-Schulreservat in Gunten. Wie sein Freund Walter
Ammon war er von 1933—1941 ein titiges Mitglied der auBBeramtlichen
kantonalen Naturschutzkommission. Der Name von Dr. WiLLy MULLER
ist aus dem Geschehen des Naturschutzes im Kanton Bern und insbeson-
dere im Berner Oberland nicht wegzudenken. Es sei dem Zuriickgetrete-
nen auch hier der herzlichste Dank ausgesprochen fiir sein unentwegtes
Einstehen fur den Naturschutz. Unsere besten Wiinsche begleiten ihn in
seinen Ruhestand.

Als Prasident der Thuner Naturschutzkommission wurde er ersetzt
durch Dr. HANs GLAUS, der schon in der Lehrstelle am Lehrerinnensemi-
nar Thun sein Nachfolger geworden war.

Unsern geologisch-petrographischen Mitarbeiter Dr. THEODOR HUel
konnten wir zu seiner Wahl zum a. o. Professor begliickwiinschen.

4. Die Kommission benotigte fur ihre Geschifte 6 Sitzungen. Wie iib-
lich wurde eine davon auswirts abgehalten im Anschlu3 an eine Besich-
tigungsfahrt, die uns am 20. Oktober 1957 in die unvergleichliche klassi-
sche Moranenlandschaft zwischen Aare und Stocken-Giirbetal fiihrte. Bei
diesem Anlaf} konnten wir eine ganze Reihe eindrucksvoller, seit Jahren
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geschiitzter Naturdenkmiiler bewundern. Nicht weniger beeindruckt wa-
ren wir von den prachtigen Landschaftsbildern, von denen einzelne durch
Uberbauung bedroht sind und deren rechtlicher Schutz bisher nicht er-
reicht werden konnte. Wir weisen vor allem hin auf die Kleinhochstet-
tenau und die einzigartigcen Morianenseelein der Gegend. Dieser Anlal} war
als Abschiedsfeier mit Dr. WIiLHELM MULLER gedacht. Leider erlaubte
ihm der Gesundheitszustand die Teilnahme nicht, dagegen konnten wir
seinen Nachfolger Dr. HANS GLAUS und einige seiner Mitarbeiter begrii-
Ben.

Die letzte Sitzung des Jahres gestaltete sich zu einer kleinen Feier an-
laBlich des Riicktrittes der beiden iltesten Mitglieder. Regierungsrat
DeweT Buri, der uns die Ehre seiner Mitwirkung erwies, verdankte den
beiden, die der Kommission seit ihrer Griindung angehért hatten, in war-
men, anerkennenden Worten ihre langjihrige Arbeit und uberreichte
ihnen eine kiinstlerische Dankesurkunde.

5. Die von der kant. Naturschutzkonferenz in Spiez am 7. Okto-
ber 1956 in Aussicht genommene Uberleitung dieser Organisation in den
Naturschutzverband des Kantons Bern wurde im Berichtsjahr
durchgefihrt. Am 12. Oktober 1957 genehmigten die beiden Partner die
von einem vorbereitenden Ausschufl entworfenen Bestimmungen, lau-
tend:

«Vereinbarung
zwischen

der kantonal-bernischen Naturschutzkonferenz
und dem Naturschutzverband des Kantons Bern

betreffend die Eingliederung der Naturschutzkonferenz in den Naturschutzverband
des Kantons Bern (NVB).

A.Griindung von Sektionen {Gruppen)

1.In Anwendung von Art. 6 der Statuten des Naturschutzverbandes des Kantons Bern
wird die Griindung folgender Sektionen in Aussicht genommen:
a) Oberland (ohne Thun)
b) Thun
¢) Oberaargau
d) Ober-Emmental
e) Unter-Emmental
f) Mittelland
g) Seeland
h) Jura
Die Griindung weiterer Sektionen bleibt vorbehalten.
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. Die Wirkungskreise der einzelnen Sektionen werden durch den Vorstand des NVB

bestimmt. In der Regel solien sie mit den Wirkungskreisen der gegenwartigen Re-
gionalkommissionen iibereinstimmen.

. Die Mitgliedschaft richtet sich nach Art.4 der Statuten NVB. Ausnahmsweise kén-

nen auch Mitglieder aufgenommen werden, welche dem NVB nicht angehoren.

. Organe der Sektionen sind die Mitgliederversammlung, der Vorstand und gegebe-

nenfalls eine Fachkommission.

B. Aufgaben der Sektionen

. Ziel und Zweck der Sektionen richten sich nach Art.2 und 3 der Statuten NVB.

Insbesondere ist ihre Aufgabe die allgemeine Aufklirung und Werbung.

.Die notigen Geldmittel werden den Sektionen durch den NVB auf begriindetes

Gesuch zur Verfiigung gestellt, sofern sie nicht selber beschafft werden. In der Re-
gel sollen die Sektionen keine Mitgliederbeitrige erheben, mit Ausnahme von Per-
sonen, welche dem NVB nicht angehoren.

C. Fachkommission

. Zur Begutachtung von Naturschutzfragen aller Art und zur Durchfiihrung der fiir

den Schutz von Naturdenkmilern notwendigen Vorarbeiten kann der Vorstand
eine besondere Fachkommission bestellen.

.Bei der Wahl der Fachkommission ist den bestehenden regionalen Naturschutz-

kommission nach Moglichkeit Rechnung zu tragen.

Die Aufgaben der Fachkommission kénnen vom Vorstand gegebenenfalls der
Naturschutzkommission einer Naturforschenden oder einer dhnlichen Gesellschaft
iibertragen werden.

Der Priasident der Fachkommission gehort von Amtes wegen dem Vorstand an.

.Die Fachkommission nimmt ihre Auftrige von der Sektion, vom NVB oder von

den staatlichen Organen des Naturschutzes entgegen. Im weitern stellt sie ihr Ar-
beitsprogramm selber auf.

D. Auflosung der Naturschutzkonferenz

Der NVB verpflichtet sich, als Ersatz der Naturschutzkonferenz alljihrlich minde-
stens eine offentliche Naturschutztagung durchzufiihren.

Die kantonal-bernische Naturschutzkonferenz iibertrdgt ihre Aufgaben im Sinne
dieser Vereinbarung dem NVB und beschliefft ihre Auflosung. Die «Organisation
des Naturschutzes im Kanton Bern» vom 11. Mai 1947 wird aufgehoben.

Sie empfiehlt den ihr angeschlossenen Verbinden und Vereinen den Beitritt zam
NVB. Dieser unterstiitzt diese Bestrebungen durch personliche Werbung.

Das Vermogen der Naturschutzkonferenz geht an den NVB iiber. Ihr Archiv wird
der Forstdirektion in Verwahrung gegeben.

E. Beitritt zum Schweizerischen Bund fiir Naturschutz

Gestiitzt auf Ziff.2 der Resolution der Naturschutzkonferenz vom 13.Juni 1954 ver-
pflichtet sich der Vorstand des NVB, den Verband vorlaufig als eine Gruppe anzu-
melden und die Entwicklung derart zu fordern, dal mit der Zeit auch die einzel-
nen Sektionen als Gruppen des SBN anerkannt werden konnen.»
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Damit hat sich die am 28. Marz 1942 ins Leben gerufene kantonale Na-
turschutzkonferenz aufgelost. Trotz gewisser Mingel, die dieser Organisa-
tion anhafteten, hat sie doch in den 15 Jahren ihres Bestehens recht viel
ErsprieBliches geleistet fiir den Naturschutz und insbesondere viel zum
Zusammenschluf3 der ihm zugetanen Vereinigungen und Einzelpersonen
im ganzen Kanton beigetragen. Sie hat so recht eigentlich den Boden vor-
bereitet, auf dem dann 1954 der Naturschutzverband des Kantons Bern ge-
eriindet werden konnte.

Da zu befiirchten war, daf} die in der obgenannten Vereinbarung vorge-
sehenen Landesteilsektionen mit ihren Vorstinden (und gegebenenfalls
den Fachkommissionen), die kiinftig die bisherigen regionalen Natur-
schutzkommissionen zu ersetzen bestimmt sind, nicht mit der wiinschens-
werten Raschheit ins Leben gerufen wiirden und diese andrerseits aus
dem Naturschutz im Kanton Bern nicht mehr wegzudenken sind, bean-
tragte unsere Kommission zu der oberwihnten Vereinbarung folgende

«Ubergangsbhestimmung.

Bis zur Griindung der in Zif.1 der Vereinbarung genannten Sektionen des Natur.
schutzverbandes des Kantons Bern erfiillen die bisherigen regionalen Naturschutz-
kommissionen ihre Aufgaben weiterhin.»

Diese Bestimmung wurde ebenfalls genehmigt, so da nun der Eintritt
einer Liicke in der organischen Entwicklung des Naturschutzes vermieden
werden konnte.

6. Auf den 1. Januar 1957 traten die neuen Statuten des Schweizeri-
schen Bundes fiir Naturschutz (SBN) in Kraft. Als wichtigste Or-
gane neben der Generalversammlung und der Gesamtabstimmung sehen
sie vor den Naturschutzrat und den Vorstand. Diese beiden letztern Or-
cane mufB3ten neu bestellt werden. Der Rat setzt sich nach Art. 28 der Sta-
tuten zusammen aus

a) elf regionalen Vertretern, wovon unserm Kanton einer zufallt,

b) sieben freigewihlten Mitgliedern,

¢) den Vertretern der anerkannten Naturschutzgruppen mit mindestens
200 Mitgliedern, die gleichzeitig Mitglieder des SBN sind (zu bezeich-
nen durch die Naturschutzgruppen selbst),

d) einem Vertreter der Schweizerischen Naturforschenden Gesellschaft
(von dieser bezeichnet).

Fiir die regionalen Vertreter steht das Vorschlagsrecht der Naturschutz-
kommission des betreffenden Kantons zu, wihrend es fiir die freigewihl-
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ten Mitglieder eines Vorschlages durch mindestens 15 Mitglieder bedarf.
Der alte Vorstand setzte durch Mitteilung im «Schweizer Naturschutz»
vom Mirz 1957 die Frist zur Einreichung von Wahlvorschligen fest bis
zum 30. April 1957.

Unsere Kommission schlug als regionalen Vertreter in den Naturschutz-
rat vor unser Mitglied Dr. Fritz GERBER, Koniz, der seit der a. 0. General-
versammlung des SBN vom 29. November 1953 dessen Vorstand angehort
hatte. Fiir die freigewihlten Ratsmitglieder schlugen wir — bis auf 20 er-
ganzt durch weitere Gesinnungsgenossen — vor:

Dr. phil. WErNER Liipi, Direktor des Geobotanischen Instituts Riibel in

Ziirich, wohl einer der besten Kenner der Vegetation der Schweiz,
Professor Dr. HANs ZBINDEN, Kulturphilosoph, Bern.

Trotz eines heftigen Wahlkampfes — als Vertreter von Bern waren von
dritter Seite zwei weitere Regionalvertreter und fiir die sieben freigewihl-
ten Mitglieder die fiinffache Zahl vorgeschlagen — wurden unsere Ver-
trauensleute an der Generalversammlung vom 30. Juni 1957 in Biel ehren-
voll gewihlt. Aulerdem zogen in den Rat ein alt-Oberforstinspektor ERnsT
MULLER in Muri bei Bern und wegen Ablehnung der Wahl durch ein an-
deres Mitglied eine Bernerin, Frau Dr. R. KAsgr, Bern, als einzige Frau.

Der Naturschutzrat bestellte hierauf in seiner ersten Sitzung am 5. Juli
1957 den siebengliedrigen Vorstand auf eine Dauer von 3 Jahren. Aus dem
Kanton Bern gehdren diesem an

alt Oberforstinspektor ERNsT MULLER, Muri, als Vizeprasident (neu),

Dr. Fritz GERBER, K6niz (bisher).

In den letzen Jahren sind in den Kantonen Aargau, St. Gallen, Waadt,
Basel und Ziirich kantonale Naturschutzgruppen entstanden, die vom Na-
turschutzrat anerkannt werden konnten und zugleich die Voraussetzun-
gen fiir eine Vertretung in diesem Rat erfiillten. Leider steht unser Kan-
ton mit seinen nahezu 10 000 Mitgliedern des SBN noch abseits.
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II. Schutz von Naturdenkmiilern

(1957)

1. Im Berichtsjahr konnten nachstehende Naturdenkmailer dauernd
unter den Schutz des Staates gestellt und in das Verzeichnis eingetragen
werden:

a) Naturschutzgebiete

26. Marz 1957 Molassefelsen FallvorsaBli, Guggisberg

Die prichtigen und wissenschaftlich aufschluBBreichen Molasse-Faltun-
gen am rechten Senseufer beim Fallvorsalli haben schon seit Jahrzehnten
die Aufmerksamkeit der Geologen wie der Einheimischen geweckt. Neuer-
dings hat Gemeindeschreiber STALDER in Guggisberg auf eine Bedrohung
dieser Gebilde durch MilitdrschieBiibungen hingewiesen und den dauern-
den Schutz angeregt. Der Naturschutzverband hat hierauf die nétigen
Vorarbeiten besorgt.

Geologie-Professor Dr. R. F. RutscH in Bern hat iiber dieses Natur-
denkmal am 9. November 1955 folgenden Bericht abgegeben:

«Die Felswand am 6stlichen Senseufer nordlich FallvorsaBli (Koordinaten: 589 850/
177 500) ist in der geologischen Literatur seit dem Jahr 1825 bekannt. Bernhard Stu-
der hat sie schon in der «Monographie der Molasse» 1 beschrieben und in einem Profil
dargestellt. Weitere Angaben und Abbildungen sind spdter von V. Gilliéron 2, Heinr.
Buess 3, Ed. Gerber 4 und dem Unterzeichneten 5 veriffentlicht worden. Die auBlerge-
woéhnliche Bedeutung des FallvorsaB3li geht schon aus dieser Literaturliste hervor. Tat-
sichlich ist dem Unterzeichneten im schweizerischen Mittelland kein anderer Auf-
schlufl mit so prachtvoller Faltung der Molasseschichten bekannt. Das FallvorsaBli
wird denn auch von den Geologischen Instituten in Bern und Freiburg mit Studenten
immer wieder zu Studienzwecken bhesucht. Auch auslindische wissenschaftliche Ge-
sellschaften, die gelegentlich Exkursionen in die Schweiz ausfiihren, besuchen diesen
Aufschlufl, um die typische Faltung der Molasse zu studieren. Dazu kommt, daf} das
Fallvorsallli auch als Fundstelle von Versteinerungen besonders wichtig ist. Aus die-

1 B.Stupkr (1825): Beitrige zu einer Monographie der Molasse. Bern, S. 34, Taf. 1,
Fig. 1.

2 V. GiLLiEroN (1885): Beitr. geol. Karte d. Schweiz. Liefg. 18, S. 413, Taf. 13, Fig. 5.

3 H.Buess (1920): Uber die subalpine Molasse im Kanton Freiburg: Diss. Univ.
Feiburg, S. 90, Taf. I, Fig. 1.

4 Ep. GerBer (1925): Geologie des Gurnigels. Beitr. geol. Karte d. Schweiz N.F..
Liefg. 50, S. 44, Fig. 5.

5 R.F.RurscH (1928): Geologie des Belpberges. Mitt. natf. Ges. Bern, Jg. 1927,
S.176, Tafel 1I,
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sen Griinden wire eine Unterschutzstellung der ganzen Felspartie von grofem wissen-
schaftlichem Interesse sowohl fiir Forschungs- wie Unterrichtszwecke.

Der Unterzeichnete wiirde es sehr begriiBen, wenn das Fallvorsafili als Naturdenk.
mal geschiitzt werden konnte.»

Bildtafel 11

7.Juni 1957 Geltental, Lauenen

Die von 89 Stimmberechtigten besuchte a. o. YVersammlung der Einwoh-
nergemeinde Lauenen vom 30. Januar 1954 beschloB einstimmig, beim Re-
gierungsrat das Gesuch zu stellen, es mochte der oberste Teil ihres Tales,
das Geltental, dauernd als Naturschutzgebiet erklirt und unter den Schutz
des Staates gestellt werden.

Mit dieser Malnahme wurde bezweckt die unversehrte Erhaltung des
gegenwirtigen Zustandes, besonders auch der ungeschmilerte natiirliche
Lauf des Geltenbachs. Vorbehalten sollte bleiben die bisherige alp- und
forstwirtschaftliche Nutzung und die hiezu nétigen Einrichtungen und
deren Unterhalt. Der Gemeinderat von Lauenen begriindete das Gesuch
wie folgt:

«Das Geltental ist das schonste Tal des Saanenlandes, die Perle unter den Natur-
schonheiten unserer Gemeinde und des ganzen Liandchens. Den grofiten Beitrag zu
dieser Schonheit bringt der Geltenbach. Er bildet in diesem Talabschnitt zahlreiche
groBBere und kleinere Wasserfille, Schluchten, liebliche Bichlein. Der grofite dieser
Fiille, der GeltenschuB}, bildet mit seinem Rahmen einen der schinsten Wasserfille der
Schweiz. Das Rauschen, Tosen und Gurgeln schmeichelt dem Ohr, die von Wasser-
spritzern erfrischte Luft dem Wohlbefinden des Wanderers, so dal selten einer ohne
tiefe Ergriffenheit von diesem schonen Stiick Erde heimkehrt.

Die Schonheit dieses Tales hat fiir die Bevolkerung unserer Gemeinde einen dop-
pelten Wert. Sie entschidigt uns moralisch fiir die sonst so schweren Existenzbedin-
gungen. Mancher Bergler hitte langst den Kampf ums Dasein in der Heimat aufgege-
ben und in den Niederungen ein bequemeres Fortkommen gesucht, wenn nicht das
Wissen um die Schonheit der Heimat ihn einigermaBlen seelisch fiir die Miihsal des
Werktages entschidigt und ihm immer wieder neuen Lebensmut eingeflofit hitte. Das
Geltental im Verein mit den iibrigen Naturschonheiten unseres Landes bedeutet heute
als beliebtes Ausflugsziel eine spiirbare wirtschaftliche Hilfe fiir unsere Bevilkerung.
Lauenen wird vor allem wegen seinen Naturschénheiten immer mehr von Feriengiisten
besucht. Die rund 6000 Logiernichie, die der Heimat- und Verkehrsverein letztes Jahr
festgestellt hat, bringen unserer Bevilkerung eine Einnahme von 40 000 bis 50 000
Franken, wozu noch die Ausfliigler von Gstaad kommen, welche das Geltental beson-
ders schatzen.

Es ist schlieBlich nicht zu leugnen, daB das Geliental als beliebtes Ausflugsziel vie-
ler Auslinder den Ruf der Schweiz als Ferienland mitbegriinden hilft. Kein Gebiet
des Saanenlandes und wenige Gebiete der Schweiz sind so wie dieser Talabschnitt in
ihrer natiirlichen Anmut erhalten geblieben, durch keine StraBle, keine Eisenbahn,



H. Itten, Naturschutzkommission des Kantons Bern 83

keine Starkstromleitung entstellt. Es wire, auch wenn man nicht Lauener, sondern
«bloB» Schweizer ist, nicht zu verantworten, wenn diese Schonheit je einmal zerstort
werden sollte. Die gegenwiirtigen Bewohner unserer Gemeinde erachten es als ihre
Pflicht, ihr Méglichtes zu tun, damit diese Naturschonheit auf alle Zeiten erhalten
bleibt, zu Nutz und Frommen unseres schonen Heimattales und Heimatlandes.»

Als dieses Gesuch bei der Forstdirektion eintraf, war gerade der Kampf
um die Erteilung der Konzession fiir die Erstellung eines Sanetschkraft-
werkes in vollem Gange. Dieses Projekt sah vor, das Geltenwasser in sei-
nem obersten Lauf, im Rottal, zu stauen und durch einen Stollen nach
dem im Sanetschbecken zu errichtenden Stausee zu leiten. Konzessions-
gesuch und Wunsch nach unbeeintrichtigter Erhaltung des Geltentales
mit seinem Wasserlauf schlossen einander gegenseitig aus, und so ist es
verstindlich, da der Regierungsrat, der die beiden Fragen zu entschei-
den hatte, das Gesuch von Lauenen zunichst zuriickstellte. Als dann der
von allen Interessenten sehnlichst erwartete Beschlufl der Regierung vom
4. Dezember 1956 gefaf3t und das Wasserrechtskonzessionsgesuch abge-
lehnt worden war, bestand kein Hindernis mehr, das Geltental zum Na-
turschutzgebiet zu erkliren. Auf die land- und forstwirtschaftliche Nut-
zung kinnen die Eigentiimer nicht wohl verzichten, doch sind es ja nicht
unsere althergebrachten heimeligen Sennhiitten und das melodische Lau-
ten der weidenden Herden, die den Bergfrieden storen. Eine bedauerliche
Liicke weist die gegenwartige Ordnung auf: die Jagd ist nicht aufgehoben.
Grundsitzlich gehdren alle jagdlichen Erlasse in die Jagdvorschriften;
der Jager soll sich darauf verlassen diirfen, da3 in diesen alles fiir ithn Ver-
bindliche zusammengefaBit ist. Es ist ihm nicht zuzumuten, nebst den um-
fangreichen Jagdvorschriften auch noch in den einzelnen Naturdenk-
malerbeschliissen nach jagdlichen Bestimmungen Umschau zu halten. Zur
Zeit sind die Bannbezirke im Kanton Bern in Ubereinstimmung mit dem
Bund fiir die Zeit vom 1. September 1956 bis zum 31. August 1961 festge-
legt. Der Gesetzgeber hat bisher daran festgehalten, wihrend dieser 5jah-
rigen Periode an den Bannbezirksgrenzen nicht riitteln zu lassen. Alle Be-
teiligten sollen sich darauf verlassen konnen. So wurde es auch hier gehal-
ten, doch soll anldfllich der nichsten Neufestlegung der Banngebiete das
Versidumte nachgeholt werden. Da schon jetzt ein erheblicher Teil des
Amtes Saanen mit Jagdbann belegt ist, wird dieses Ziel nur durch einen
Ausgleich mit offenem Jagdgebiet zu erreichen sein.

Bildtafel 11
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27. September 1957 Ausdehnung des Naturschutzgebietes der
Combe-Greéede

Seit dem 6. Mai 1932 ist auf dem Nordhang des Chasserals in den Ge-
meinden Villeret, Cormoret und St-Imier die gewaltige Felsschlucht der
Combe-Gréde mit den benachbarten Wildern und Weiden unter den
Schutz des Staates gestellt und im Verzeichnis der Naturdenkmaler einge-
tragen. Unter 2 Malen bereits, 1940 und 1948, ist das Gebiet vergroflert

worden.

Die Gesellschaft «Parc jurassien de la Combe-Greéde» ist mit der Auf-
sicht iiber dieses Schutzgebiet betraut. Sie iibt diese in mustergiiltiger
Weise aus, hatte bereits die Vorarbeiten zu den obgenannten Regierungs-
ratsbeschliissen besorgt und war auch seither stets auf eine Abrundung
des Schutzgebietes bedacht. Nach ihrem Wunsch hitten vor allem die
unten, nordlich an das Reservat anschlieBenden Bergwilder, namlich der
Staatswald «Cote au Renard» im Westen und der «Forét de ’Envers» der
Burgergemeinde Cormoret im Osten einbezogen werden sollen. Wihrend
die staatlichen Forstorgane ohne weiteres diesem Wunsche entsprachen,
da die verschiarften Schutzbestimmungen fiir das Reservat ja dem Wald-
eigentitmer nur willkommen sein kénnen, lehnte die Burgergemeinde Cor-
moret das Begehren zunichst ab. Der Grund hiefiir lag hauptsédchlich in
der irrtiimlichen Auffassung iiber die Bedeutung ihrer Zustimmungserkla-
rung fur die Ausdehnung des Jagdbannbezirks. Hieriiber aufgeklart,
stimmte die genannte Burgergemeinde an ihrer Versammlung vom
29. April 1957 der Unterschutzstellung des gewiinschten Gebietes eben-

falls zu.

Der Vorstand des «Parc jurassien de la Combe-Gréde» hatte aber noch
ein weiteres Anliegen. Durch Kreisschreiben vom 3. Juni 1949 war die
eidgenossische Inspektion fiir Forstwesen, Jagd und Fischerei an die Ober-
forstamter der Kantone gelangt mit dem Wunsch, die Schaffung von Na-
turwald-Reservaten zu prifen. Dem eidgendssischen Oberforst-
inspektor Dr. E. Hess schwebte vor, eine Auswahl von solchen Naturwil-
dern, moglichst verteilt auf die ganze Schweiz und auf alle fiir die Forst-
wirtschaft wichtigen Assoziationen, unter Naturschutz zu stellen, um sie
in ihrem urspriinglichen Zustand zu erhalten. Diese Anregung wurde ge-
macht im Einvernehmen mit Professor Dr. H. LEiBunpcUT der ETH. In
der Folge kamen die eidgenossischen und kantonalen Forstorgane im Ein-
vernehmen mit dem Parc jurassien de la Combe-Gréde, der Direktion der
Arbeitsanstalt St. Johannsen und der kantonalen Polizeidirektion zum
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Schlufl, daB ein im Schutzgebiet der Combe-Gréde gelegenes, der Anstalt
St. Johannsen gehorendes Waldstiick zwischen der Combe-Gréde und
dem Chasseral die Voraussetzungen erfiillte, um als Totalreservat im Sinne
der obenerwidhnten Anregung des eidgenossischen Oberforstinspektors
ausgeschieden und erhalten zu werden.

Uber Charakter, Besonderheiten, Lage und GréBe dieses als Total-Reser-
vat in Aussicht genommenen Gebietes erstattete Forstingenieur R. Kunz,
Assistent von Prof. LEiBUNDGUT an der ETH, am 28. Juni 1950 nachste-
henden Bericht:

«Der Wald ist auf Gebiet der Gemeinde Villeret oberhalb der Combe-Gréde auf der
NW-Seite des Chasseral, etwa 1,2 km w des Gipfels, in 1300—1400 m ii. M. gelegen. Das
Gebiet ist im allgemeinen nach NW exponiert, mit lokalen Expositionen von W bis N.
Die Neigung variiert von miflig geneigt bis schroff.

Der Wald gehort dem Kanton Bern. Er bildet einen Teil der Alp der Erziehungs-
anstalt St. Johannsen.

Die gesamte Ausdehnung betrdgt nach einer groben Schitznng anhand der Sieg-
friedkarte etwa 12 ha. Die wenig geneigten Partien am Rand werden beweidet und
kommen als Reservat nicht in Frage.

Da der Abtransport des Holzes durch die Combe-Gréde nicht moglich ist, be-
schrinkte sich die Nutzung bisher vorwiegend auf abgehendes Material fiir den Be-
darf der Alp. Das Fehlen einer Transportanlage verhindert eine intensive Bewirt-
schaftung, wodurch die Reservation erleichtert wird.

Soziologisch handelt es sich um ein Fagetum rumicetosum arifolii (Hochstauden-
Buchenwald), in dem die Buche freilich etwas schwiicher vertreten ist als in typischen
Bestinden. Die Bestockung setzt sich aus Fichte, Buche und Bergahorn im Verhiiltnis
von etwa 3:1:1 zusammen (grobe Schitzung); eingesprengt finden sich Vogelbeer-
und Mehlbeerbaum. Der SchluB3grad variiert von gedriangt/normal bis liickig. In den
Liicken gedeiht eine iippige Vegetation von Hochstauden. Das Alter diirfte im Mittel
100--120 Jahre betragen; einzelne Partien erscheinen iiberaltert. (Diese Angaben
iiber den Bestand beziehen sich nur auf den N-Teil; der S-Teil wurde anliBlich der
Exkursion nicht begangen).

Nach den Angaben von Herrn Oberforster WiINKELMANN war der Wald schon frii-
her fiir die Reservation vorgesehen, als die Aktion der Waldreservate noch nicht ein-
geleitet war. Es erfolgte damals eine Begehung durch Herrn Forstingenieur KusTEeR.
Die Angelegenheit wurde jedoch nicht weiter verfolgt.

Die Reservation des Objektes ist aus folgenden Griinden zu befiirworten:

1. Da die Standorte des Fagetum rumicetosum i. a. ziemlich produktiv und wirtschaft-
lich wertvoll sind, werden sie von den Eigentiimern kaum gerne als Reservate abge-
treten. Es diirfte daher schwer fallen, ein besser geeignetes Objekt zu erhalten.

2. Der Bestand ist relativ wenig wirtschaftlich beeinfluBlt.

3. Die Fliche liegt innerhalb eines Pflanzen- und Wildschutzgebietes (Park der
Combe-Grede), ist also bereits teilweise geschiitzt. Die Uberwachung ist durch die
Organe der Kommission des Combe-Gréde-Parkes sichergestellt.
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4. Die Flache ist leicht erreichbar (autofahrbare Strafle auf den Chasseral); im Chas-
seral-Hotel bietet sich eine nahe Unterkunftsmoglichkeit. Diese Umstinde erleich-
tern spitere Untersuchungen.

Aus diesen Griinden hat sich der Berichterstatter erlaubt, der Kommission des
Combe-Gréde-Parkes die Schaffung eines Reservates unverbindlich zu empfehlen und
die Ausscheidung einer Fliche von etwa 5 ha, mit méglichst geschlossenem Bestand,
vorzuschlagen. Um eine Verminderung der Weidefliche zu vermeiden, wiren die be-
weideten Partien auszuschlieBen. Das Reservat miillte durch einen Zaun vor der Be-
weidung geschiitzt werden. Weitere Kosten wiirden eventuell durch die Vermarkung
und Vermessung entstehen. Allfilligen Einwendungen des Eigentiimers wegen der
Verminderung der Holznutzung wiire leicht zu begegnen, weil etwas stirkere Eingriffe
in den nicht reservierten Teil waldbaulich nur von Vorteil wiren.»

Sowohl die Direktion der Arbeitserziehungsanstalt St. Johannsen, zu
deren Gutsbetrieb dieses Waldstiick gehort, als auch die Polizeidirektion
stimmten dem Wunsch des Parc jurassien zu, so daBl der Regierungsrat
den beiden Begehren entsprechen und die Ausdehnung des Gebiets im
Norden sowie die Schaffung des Wald-Total-Reservats (Halt 9,14 ha) ver-
fiicen konnte. Das Naturschutzgebiet der Combe-Gréde wurde dadurch
auf eine Gesamtfliche von 1202 ha gebracht. Das ganze Gebiet ist mit
Jagd- und Pflanzenpfliickverbot belegt, die sich fiir die Entwicklung der
Tier- und Pflanzenwelt sehr vorteilhaft ausgewirkt haben. Wir kénnen
uns kaum eine tippigere, reichhaltigere subalpine Vegetation vorstellen,
als wie wir sie im Vorsommer bei einem Aufstieg durch die Combe-Grede
geniefen konnen. Um diesen Aufstieg auch in seinen felsigen Partien vol-
lig gefahrlos zu gestalten, sind dort zweckmiflige Gelinder angebracht
worden. Die nicht unerheblichen Kosten konnten erfreulicherweise aus
einer Zuwendung der SEVA-Lotterie bestritten werden.

29. November 1957 Morigenbucht

Die Bedeutung dieses Naturschutzgebietes und den zu seiner Erhaltung
eingeschlagenen Weg haben wir im letzten Bericht dargetan. Es blieb nur
noch der formelle AbschluB3 durch einen Regierungsratsheschluf} iibrig,
der nun zu einem guten Ende gefiithrt werden konnte.

b) Botanische Naturdenkmdler

12. Mirz 1957 Scheurer-Eiche in Gampelen

Dank einer Schenkung der Erbschaft der Frau VERENA SCHEURER sel.,
der Mutter von Bundesrat KARL SCHEURER, gelangte diese mehrhundert-
jithrige Stieleiche in der sog. Weyermatte, am Westausgang von Gampe-
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len an der Stralle nach Zihlbriicke gelegen, samt Grund und Boden in das
Eigentum des Staates Bern. Zweck der Schenkung war, daf3 dieser statt-
liche Baum mit einem Stammumfang von 4,35 m, einer Hohe von etwa
20 und einer Kronenbreite von etwa 18 m der Nachwelt als Naturdenkmal
erhalten bleibe.

Den hochherzigen Schenkern sei auch an dieser Stelle der beste Dank
ausgesprochen. Zu ihren Ehren und im Gedenken an die von der Familie
dem Land geschenkten Staatsminner soll der prachtige Baum kunftig
«Scheurer»-Eiche genannt werden.

Bildtafel I

21, Juni 1957 Kropfbucheim Tannwald, Rumendingen

Dieser eigenartice Baum wurde von den Eigentiimern angemeldet, da-
mit er in das Verzeichnis der geschiitzten Naturdenkmailer eingetragen
werde. Er zeichnet sich weder durch besondere GroBe noch Schénheit
aus, sondern durch einen abnormalen Wuchs: Er weist namlich in etwa
1,8 m Hohe eine Schwellung, einen sog. «Kropf» von faBartiger Form auf,
2,3 m hoch und 1,4 m im Durchmesser. Das Dickenwachstum des Stammes
wird an jener Stelle durch eine unerklirliche, dichte Ansammlung schla-
fender Knospen aus der Ordnung gebracht, und es bildet sich eine knol-
lige Verdickung, in deren Innerem die Holzfasern einen anscheinend ge-
setzlosen, maserigen Verlauf nehmen.

¢) Geologische Naturdenkmiiler

25. Januar 1957 Vogellistein auf der dullern Bonigallmend

Dieser Findling liegt auf der dulern Bonigallmend, wenig s. 6. der B6m-
bergweiden; er gehort zur linksseiticen Morine des einstigen Aareglet-
schers, dem sog. Wanniboden. Dieser markante, turmformige Felskeil fiel
der Bevilkerung langst auf als ein Zeuge vergangener Zeiten. Der zudem
mit vielen andern, kleinern Blécken iibersite Wanniboden war von jeher
ein Spielparadies der Jugend von Bonigen. Uber dem Erdboden weist die-
ser Findling einen Umfang von 11,4 m auf; Gipfelhohe im Osten 2,8 und
im Westen 4,1 m. Die sichtbare Masse diirfte etwa 5 m?® betragen. Petro-
graphisch handelt es sich um einen Biotitgneis, der wihrend der letzten
Eiszeit durch den Aaregletscher aus den Bergen des Haslitals hieher ver-
bracht wurde. Solche Biotitgneise, wie sie zum Beispiel in der Gegend von
Guttannen anstehen, sind charakteristisch fur die noérdliche Zone der kri-
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stallinen Schieferhiille des zentralen Aaregranits. Um die Erhaltung dieses
bemerkenswerten Findlings haben sich verdient gemacht Hans MICHEL,
Sekundarlehrer und Schriftsteller in Interlaken und Biirger von Bonigen
sowie FRANZ MULLER, gew. Sekundarlehrer und Geologe von Meiringen,
jetzt in Ringgenberg.

25. Januar 1957 Riittistein bei Hondrich

Die Meldung dieses groBlten erratischen Blockes in der Gegend von
Spiez verdanken wir dem Sekundarlehrer und Geologen ERWIN GENGE in
Erlenbach i. S. Der Findling liegt im Dorfteil Riitti s. 6. des Weilers Hond-
rich, in 760 m Hoéhe. Mit 12 m groBter Linge, 8 m Hohe und gleicher
Breite weist er eine sichthare Masse von iiber 500 m3 auf. Die Schutzwiir-
digkeit dringt sich mehr wegen der beachtlichen GréBe auf als wegen der
Gesteinsart. Es handelt sich um einen Quarzitsandstein, von dem sich
nicht leicht sagen laf3t, aus welchem Teil des Berner Oberlandes der eis-
zeitliche Gletscher ihn hergebracht hat.

21, Mai 1957 3 Findlinge in der Gemeinde Neuenegg

Schon friiher stiel man in dem in der Gemeinde Neuenegg am Eingang
des Forstwaldes gelegenen Willeringgraben auf Findlinge, die dann meist
gesprengt wurden. Ende des Jahres 1952 wurde dort wieder ein pyrami-
denformiger Klotz ans Tageslicht gefordert. Dieser widerstand indessen
allen Sprengversuchen. Dank dem Eingreifen von Lehrer HANs BEYELER
in Neuenegg wurde dieser fast 1 Tonne schwere Quarzitsandstein am
15. Januar 1953 durch 2 Minner vom Gutsbetrieb Wander auf der Fluh
nach der Anlage beim neuen Schulhaus von Neuenegg verbracht und dort
aufgestellt. Im «Achetringeler» Nr.28/1953 hat Lehrer Hans BEYELER
hieriiber eingehend geschrieben. Es sei nur berichtigt, da3 es sich nicht,
wie urspriinglich angenommen, um einen Aplit, sondern nach Prof. Dr.
Ta. HU6I um einen Quarzitsandstein handelt.

Beim gleichen Anlall wurden wir dann auf zwei weitere Findlinge der
Gegend hingewiesen, einen Zweiglimmergneis am Sonnenrain im Forst
der Burgergemeinde Bern sowie einen Augengneis am Fischenrain
des Dr. GEorc WANDER in Neuenegg. Diese beiden Blocke ragen nur wenig
tiber die Erdoberfliche heraus, diirften aber nach der Form des sicht-
baren Teils zu schlieBen im Boden von namhafter Grofe sein.

Alle diese Findlinge stammen aus den Walliseralpen, der Augengneis
aus der Gegend des Zermattertals (sog. Randagranitgneis des Bernhard-
Kristallins).
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21. Mai 1957 Schalenstein im Liangholz bei Briigg

Dieser Findling besteht aus Casannaschiefer aus dem Bernhard-Kristal-
lin. Er weist 21 deutliche Schalen auf und liegt in nachster Nahe des Gro-
Ben und Kleinen Heidensteins, die schon unter staatlichen Schutz gestellt
wurden. Dieser Schalenstein wurde uns im Herbst 1956 durch Oberférster
WENGER in Neuenstadt gemeldet.

2. Im Berichtsjahr muB3te wegen zahlreicher anderer Aufgaben die For-
derung des Schutzes von Naturdenkmailern etwas in den Hintergrund tre-
ten. Auf Jahresende waren aber doch die Vorarbeiten hinsichtlich weite-
rer wichtiger Naturdenkmailer abgeschlossen, die dem Regierungsrat dem-
nichst zur BeschluBfassung vorgelegt werden kénnen.

III. Begutachtungen
(1953—1957)

1. Die Aufgabe der Naturschutzkommission wurde vom Regierungsrat
am 28. Januar 1941 umschrieben als «die Begutachtung und Vorberatung
von Geschiften und Fragen des Natur- und Pflanzenschutzes im Sinne von
Art. 83 des Gesetzes vom 28. Mai 1911 betreffend die Einfithrung des
schweiz. Zivilgesetzbuches, der Verordnung iiber den Schutz und die Er-
haltung von Naturdenkmilern vom 29. Mirz 1912 und der Verordnung
iiber den Pflanzenschutz vom 7. Juli 1933>. Was fiir Geschifte und Fragen
im einzelnen der Kommission vorzulegen seien, wurde nirgends bestimmt,
sondern der Praxis iiberlassen. Auch dariiber, ob es im Ermessen der in Be-
tracht fallenden Dienststellen stehe, das Gutachten der Naturschutzkom-
mission einzuholen oder nicht, schwieg sich die Verordnung aus. Obschon
wir von Anbeginn unserer Titigkeit das Wohlwollen der Direktionen des
Regierungsrates, vor allem der Forstdirektion, genossen, bedurfte es na-
turgemif} einer gewissen Anlaufzeit, bis sich die neue Institution in der
Staatsverwaltung eingelebt hatte und fiir die verschiedenen Geschafts-
kreise das zweckmi@fligste Verfahren herausgefunden war.

So wurden der Kommission in den zwei ersten Jahren ihres Bestehens
nur je vier Begutachtungsaufirdge erteilt, trotzdem damals und auch in
den folgenden Jahren teils auf Anordnung teils mit Unterstiitzung staat-
licher Organe viele Arbeiten ausgefiihrt wurden, die sich recht erheblich
auf die Gestaltung des Landschaftsbhildes und die Erhaltung unserer Flora
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und Fauna auswirkten, Erwahnt seien nur die zahlreichen Meliorationen,
die uns nie unterbreitet wurden, obschon wir dies im Hinblick auf ihre
grofle Bedeutung fiir den Naturschutz wiederholt anbegehrt hatten. Im
Laufe der Zeit lebte sich aber die Kommission im Staatshaushalt ein, und
seit einigen Jahren werden ihr nun wohl die meisten Geschiafte, die irgend-
wie den Naturschutz bertihren, zur Stellungnahme unterbreitet. In den
meisten Sachgebieten hat sich auch ein zweckmiaBiges Verfahren heraus-
gebildet.

Wie sehr die Stellung der Kommission sich im Laufe der Jahre gefestigt
hat, ergibt sich aus dem steten Ansteigen der Zahl der ihr iibertragenen
Begutachtungsfille: Von jahrlich 4 im Anbeginn ihrer Tatigkeit sind
diese auf 50 im Jahr 1957 angestiegen. Von diesen Gutachten bezogen sich

auf

Wasserrechtskonzessionen . .. .. ... .. . .. .. ... 4
Starkstromleitungen . ... .. ... oo 3
Telephonleitungen . ... ... ... .. ... ... ... 2
St 1y 2g 56 5 22 89 55 5 92 50 SHY GF SPEEY B8 BEO HE HE GO HE 58 00 BE uhw s 13
Sesselbahnen ... ... .o 2
Kabinenbahnen ... ... . .. ... . ... 2
Autobahnen und Nationalstraflen .. ... .. .. . . o
Flugplatz ... ... ... .. .. ... .. . ... .. .. .. e 1
Giiterzusammenlegungen und Meliorationen . ... ... ... ... .. . 4
Bamptenbhie. .y smssc smame ne sy co 4y 3L 2 55 % €K K1 65 SWE 8 EE ME UE £ 3 3
Rodungsgesuch .. ..... ... ... ... ... .. 0 A |
Pflanzenschutzgebiete ... .. . .. .. ... ... .. .. .. . o 2
Kiesausbeutungen ... ... ... coi0onsir s s encionsniniosing 2
Erhaltung eines Baumes . .. . .. . ... .. ... . 1
Gesetzgeberische Erlasse ..~ ... . . .. .. . .. S
NSO B STET 5oy py sramn 55 0350 08 55 570 5% EE %3 B2 BEERE HE BEA BE 55 D@ 4

In dieser Zahl sind nicht inbegriffen die Beurteilung der Naturdenk-
miler, die im vorhergehenden Abschnitt besonders behandelt worden
sind, die begutachtende Mitwirkung in Jagdsachen sowie die zahlreichen
vom Prisidenten zwischen den Kommissionssitzungen beantworteten An-
fragen mannigfacher Art.

Die Ende des Jahres 1957 nicht erledigten 4 Auftrige waren erst im De-
zember erteilt worden.
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Mit Genugtuung kénnen wir heute feststellen, daf} sich die Naturschutz-
kommission in der Staatsverwaltung eingelebt hat und kaum mehr aus ihr
wegzudenken ist. Noch erfreulicher ist aber, dal die von ihr erstatteten
Gutachten von der zustindigen Behorde — meist war es der Regierungs-
rat — abgesehen von wenigen Einzelfillen in ihrem Entscheid beriick-

sichtigt wurden.

2. Es wiirde zu weit fiithren, die einzelnen Gutachten auch nur aufzuzah-
len. Wir miissen uns damit begniigen, zu einzelnen Geschiftsarten ein
paar grundsitzliche Bemerkungen anzubringen und sodann einige wich-
tige Einzelfille zu erwihnen.

Bei der Behandlung von Gesuchen um die Erteilung von Wasser-
rechtskonzessionen ist die Mitwirkung der Naturschutzkommission
wohl am besten ausgebaut. In den 17 Jahren ihres Bestehens ist uns kein
einziger Fall bekannt geworden, in dem nicht in aller Form das Gesuch
der Kommission zur Stellungnahme unterbreitet worden wire, die Ge-
suchsteller nicht zuvorkommend jeden gewiinschten AufschluBl erteilt
hitten und auch bereit gewesen wiren, den Anliegen des Naturschutzes
zu entsprechen, soweit sich dies mit der Erreichung ihres Zieles iiberhaupt
vereinbaren liel. Dasselbe gilt auch fiir die Erstellung von Hochspan-
nungsleitungen.

3. In der Berichtszeit waren es vor allem 2 Wasserrechtskonzessionen,

die das Interesse der Natur- und Heimatschutzkreise weit iiber die Kan-
tonsgrenzen hinaus fanden: Es sind dies die Gesuche fiir die Erstellung
der Simmental-Kraftwerke in Erlenbach sowie des Sanetsch-
werkesin Gsteig.
Simmentaler Kraftwerke: Diese Werke planten in erster Linie die
Nutzung der Gewisser des Kirelbaches und des Filderichs, die sie hinten
im Diemtigtal fassen und in einem 5 km langen Zulaufstollen nach dem
Diemtigbergli leiten wollten. Da die Wasserfithrung der beiden Biiche
sehr schwankend, im Winter sehr schwach ist, muB3 im Gebiet des Diem-
tighergli ein Staubecken von etwa 130 000 m? erstellt werden. Hiefiir das
dort liegende Egelseeli zu verwenden und dieses notigenfalls durch
Hoherstau oder Ausbaggerung zu vergroflern, war fiir die Projektverfas-
ser verlockend. Fiir die Kreise des Naturschutzes war es aber Pflicht, sich
fiir die Erhaltung dieses Kleinodes der Natur einzusetzen.

Dr. W. Lip1, der im Auftrag des Vorstandes des Schweiz. Bundes fiir
Naturschutz die meisten wichtigen Moore unseres Landes besuchte, schrieb
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hieriiber am 28. November 1951. Da dieses Seelein mit dem anschlieB3en-
den Moor heute vernichtet ist, geben wir seinen Bericht in extenso wieder:

«Auf dem Bergsporn, der das Simmental vom Diemtigtal trennt, liegt in 990 m
Meereshohe der Egelsee. Yon Dr. Max WELTEN aufmerksam gemacht, besichtigte ich
am 26. August 1951 unter seiner Fithrung und in Begleitung von Prof. Einar Du Rierz
(Upsala) die Ortlichkeit.

Der Egelsee ist eine offene Wasserfliche von rundlicher Gestalt und etwa 100 m
Durchmesser. Er liegt in einer frischen Morinenmulde, die sich gegen Osten hin meh-
rere hundert Meter weit als Sumpfgebiet fortsetzt. Im offenen Wasser des Seeleins
wachsen Laichkriuter (Potamogeton natans und lucens, nach WELTEN auch noch P.
perfoliatus und cf. P. trichoides) und schwimmt Utricularia vulgaris. Der Ufergiirtel
wird von Phragmites communis und Schoenoplectus lacustris gebildet. Der im Norden
und Osten anschlieBende Verlandungshestand ist ein Caricetum elatae von nachstehen-
der Zusammensetzung:

Kriuter (Deckung etwa 709/): Mo ose (unterbrochene,kleinere Rasen):
4 Carex elata h Campylium stellatum
1 Carex diandra h Acrocladium cuspidatum
+ Equisetum limosum h Colliergon giganteum
2 Agrostis alba Calliergon triferium
+ Phalaris arundinacea Drepanocladus intermedius
+  Juncus lampocarpus Bryum sp. (Cf. ventricosum)
+ Alisma plantago aquatica cf. Aneura pinguis
+ Caltha palustris

1—2 Lythrum salicaria

1 Lysimachia vulgaris
1 Menyanthes trifoliata

4+ —1 Lycopus europaeus

+ —1 Menthae aquatica
+ Pedicularis palustris

+ — Galium palustre

Dieser Bestand ist charakteristisch, aber infolge der bedeutenden Héhenlage nicht
besonders reich ausgebildet. Er findet sich in guter Entwicklung vielerorts am Ufer
unserer Seen, so zum Beispiel am Thunersee in den Reservaten Weillenau und Gwatt.

Bemerkenswert sind dagegen die anschlieBenden Sumpfbildungen, ausgedehnte,
rasige Flichen mit dominanter Carex limosa, in den nasseren Teilen mit reichlich ein-
gestreuter Scheuchzeria palustris und einem meist geschlossenen Sphagnumteppich. Im
folgenden gebe ich einige Beispiele der Zusammensetzung dieser Rasen, die einen
Ubergang vom Flachmoor zum Hochmoor bilden:

Krauter: 1 2 3
Scheuchzeria palustris 3 3
Triglochin palustris i

Agrostis canina 1 1—2 +—

Phragmites communis +—1 1
Molinia coerulea 2 2 1—
Briza media 1
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Festuca ovina + —
Eriophorum latifolium 1
Eriophorum angustifolium 1
Rhynchospora alba 1
Carex echinata 2
fusca S
limosa 3 1 1
lasiocarpa 1
inflata +
Juncus alpinus —1
Betula-Keimling b
Drosera rotundifolia
Parnassia palustris
Potentilla erecta
Andromeda polifolia
Oxycocecus quadripetalus
Primula farinesa

ottt e+ -

Menvyanthes trifoliata
Fuphrasia rostkoviana +
Pedicularis palustris

Succisa pratensis

Moosteppich:

Sphagnum subsecundum
Moose
nicht

notiert

parvifolium
warnstorfii

B B L

robustum

+ o

_I_

medium
Sphagnum sp. 5
Campylium stellatum
Calliergon giganteum

+

stramineum
Drepanocladus intermedius

b+ 4+

+
Aulacomnium palustre -+
cf. Aneura pinguis +

Die nasseren Stellen mit viel Scheuchzeria dieser Hochmoorvorstufen wiirden bei
weiterem Hohenwachstum des Torfes wohl die Moor-Schlenken abgeben, die trocke-
neren zuerst der Ansiedlung von Holzpflanzen und der Bliitenbildung Raum geben.

Die seitlichen Riander der Mulde gegen den mineralischen Boden hin werden durch
hohe Laubgebiische von Salix cinerea, Alnus incana, Frangula alnus, Betula (tomen-
tosa) mit etwas Juniperus communis besiedelt. Gegen Osten hin aber schlieBt ein ziem-
lich ausgedehntes, artenarmes und sehr charakteristisch ausgebildetes Hochmoor an,
ein offener Pinus uncinata-Wald mit Sphagnum-Teppich und ausgedehnten Bestinden
von Eriophorum vaginatum und Vaccinium uliginosum. Eingestreut fanden sich von
hihern Pflanzen nur Vaccinium myritillus, Vaccinium vitis idaea, Oxycoccus quadripe-
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talus, Andromeda polifolia, Drosera rotundifolia, in den ostlichen Teilen, wo Vacci-
nium myrtillus stellenweise fehlte, auch Calluna vulgaris. Aus dem flachen Moortep-
pich erhoben sich Sphagnum-Biilten, in den randlichen Teilen besonders von Sphag-
num medium gebildet, in den zentraleren mehr von Sphagnum nemorum. Die héhern
Biilten um die Pinus-Biume waren zum Teil im Zustand der Austrocknung, und Poly-
trichum strictum sowie Cladonia silvatica hatten sich angesiedelt. Vereinzelt fanden
sich auch Kiimmerlinge von Picea abies.

Die Mulde des Egelsees bietet also ein vollstiindiges und unverletztes Bild der Ve-
getationsentwicklung vom offenen Wasser bis zum Hochmoor, und das ist bei uns eine
seltene Erscheinung. Das Moor der Kaltbrunnenalp bei Meiringen, das ich friiher
(1947) schilderte, zeigt dhnliches und dazu in einem weit groBeren Rahmen. Aber es
liegt etwa 750 m héher, und das hat zur Folge, daB8 dort die Zusammensetzung der Ve-
getation und auch die Moorentwicklung wesentlich verschieden ist, namentlich durch
die Einschaltung der sehr ausgedehnten Rasen von Trichophorum caespitosum. So
wird das Egelseemoor zu einem Naturdokument von besonderem
Wert und sollte als Reservat erhalten werden, was eine zweck-
miafBlig geordnete Nutzung eines Teils des Grasmoores als Streu-
wiese nicht ausschlieBt, sondern da, wo es wiinschbar erscheint,
die Verlandung verlangsamen hilft. Wie ich durch Dr, WeLTEN horte, beab-
sichtigen die Simmentaler-Gemeinden beim Ausbau ihrer Elektrizitdtsanlagen in der
Egelseemulde ein Staubecken anzulegen, wihrend die grofler geplante Wassernutzung
durch die bernischen Kraftwerke den Egelsee nicht in Mitleidenschaft ziehen wiirde,
eine Tatsache, die wohl bei der Beurteilung der gesamten Lage mit zu beriicksichtigen
sein wird. Es erscheint auch zweifelhaft, ob die Egelseemulde sich iiberhaupt als Stau-
becken eignen wiirde, da die Bodenunterlage nach WELTEN aus Gip s besteht und we-
der Wasserdichtigkeit noch Stabilitit gewihrleistet.»

Bildtafel IV

Wer die unerfreuliche Vorgeschichte des Simmentaler Kraftwerkbaues
kennt, wird verstehen, daf3 mit dem bloBen Hinweis auf den hohen wissen-
schaftlichen Wert und den landschaftlichen Reiz dieses einzigartigen See-
leins und des anschlielenden Moorgebietes die Konzessionire nicht von
ihrem Vorhaben der Zerstorung dieses fiir sie nahezu unabtriglichen Ge-
bietes abzubringen gewesen wiren, und dafl auch die Konzessionshehorde
sich nicht leicht wiirde entschlieBen konnen, der Wissenschaft zuliebe
eine andere, moglicherweise kostspieligere Aufiithrung dieses Kraftwerks
zu verlangen. Was uns etwas mehr Zuversicht gab, waren die geologischen
Verhiltnisse, wie dies Dr. LUp1 ja schon andeutet. Diese schienen uns der
allergriindlichsten Priiffung wert. Unser Kommissionsmitglied Prof. Dr.
M. WELTEN hatte schon in seiner Arbeit «Uber die spit- und postglaziale
Vegetationsgeschichte des Simmentals» (Verdff. Geobot. Institut Riibel
Ziirich 26, 1952) wie Dr. LUp1 auf den hohen wissenschaftlichen Wert die-
ses interessanten Gebiets aufmerksam gemacht, und auch seine Ausfiih-
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rungen lieen ernsthafte Zweifel an der geologischen Eignung als Stau-
becken aufkommen. Prof. Dr. WELTEN arbeitete in unserm Auftrag ein
ausfiihrliches Gutachten aus, das zusammengefaB8t zu folgenden Schliissen

kam (9. Juni 1953):

«a) Die Egelseemulde scheint eine von Osten nach Westen zeitlich vorschreitende
Reihe von Senkungserscheinungen durchgemacht zu haben. Dieses entspricht der
allgemeinen Moorneigung, die alse offenbar nicht urspriinglich ist. Die Tendenz
zeichnet sich auch sehr deutlich ab in den nach Westen zunehmenden Moor- und
Seetiefen. Die Ursache liegt offenbar darin, daB8 das unterliegende Trias-Gipspaket
im Westen durch den Steinibacheinschnitt tief angeschnitten ist, wodurch dem
Sickerwasser bessere AbfluBmoglichkeit und zunehmende Auslaugungsmoglich-
keit geboten wird.

b) Die im Moor nachweisbaren Senkungserscheinungen haben nach Westen iiberge-
griffen und den heutigen See seit dem Mittelalter, wenn nicht iiberhaupt neu ge-
schaffen, so doch wesentlich vertieft und vergroflert.

¢) Die im Westen des Sees anschlieBende Gipstrichterlandschaft, die den westlichen
Staudamm tragen soll, zeigt Trichterbildungen, Zerkliiftungen und rezente Rut-
schungen, die im Zusammenhang mit der Errichtung eines Staudamms und Stau-
sees als alarmierend zu bezeichnen sind.

d) Bauarbeiten und Hoherstau des Wasserspiegels werden zweifellos die im Gang
befindlichen Stérungen und Hohlraumbildungen im Gebiete verstirken.

¢} Wir méchten wiinschen, dal die Bedeutung dieser fiir eine Stauseeanlage wesent-
lichen Momente vor einer Konzessionserteilung fachminnisch genauer untersucht
werden. Es scheint mir wohl méglich, daBB das Projekt nicht nur vom Naturschutz-
standpunkt aus, sondern auch, im hier vorgelegten Sinn, vom allgemein volkswirt-
schaftlichen Standpunkt aus abgelehnt werden muf}.»

Zum gleichen Ergebnis kam auch der von uns herangezogene Geologe
Dr. PauL Beck in Thun.

Gestiitzt auf diese Gutachten beantragten wir am 27. Juni 1953 der Forst-
direktion zuhanden des Regierungsrates:

1. Das Konzessionsgesuch der Elektrizititsgenossenschaft Stockenseen-
Simme in Erlenbach (EGSS) ist an diese zur Erginzung der Projekt-
akten zuriickzuweisen.

2. Diese Erginzung hat sich zu erstrecken auf die Ausfiihrung aller in den
technischen und geologischen Gutachten verlangten Schacht-, Stollen-
und Bohrsondierungen, welche die Bauwiirdigkeit und Baufiahigkeit
des Projektes vorgingig der Inangriffnahme jeglicher eigentlichen Bau-
arbeiten abzukldaren haben.

Trotzdem der Forstdirektor unsere Antrdage unterstiitzte, wurde die
Konzession am 9. September 1953 vom Regierungsrat erteilt. Ein Hoff-
nungsschimmer zeigte sich uns dann, als sich die BKW an der zu griinden-
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den Simmentaler Kraftwerk AG beteiligten und die in unsern Gutachten
gedulBerten Bedenken an der geologischen Beschaffenheit vor allem der
Gegend des Egelsees, aber auch im Bereich des Zulaufstollens auf die
sachverstindigen Berater nicht chne Wirkung blieben. Die landschaft-
liche Schonheit und der wissenschaftliche hohe Wert des Egelseegebietes
machten bei einzelnen ebenfalls Eindruck. Wir anerkennen dankbar,
daB sich der Verwaltungsratspréasident der neuen Gesellschaft, Direktor
W.JAHN der BKW, alle Miihe gab, eine Losung zu suchen, bei der das
Egelseeli hitte erhalten werden konnen. Diese Versuche scheiterten nicht
zuletzt am geschlossenen Widerstand der Landeigentiimer auf dem Diem-
tighergli, die nicht bereit waren, ihre Wiesen zur Verfiigung zu stellen,
damit das unabtriagliche Seelein und Moor geschont werden koénnten.
Heute sind diese auf alle Zeiten zerstort. Aus den Jahresberichten der Bau-
herrschaft geht hervor, dal unsere Warnungen nicht unbegriindet waren;
sie sprechen von besondern Schwierigkeiten des Aushubs im sumpfigen
Gelidnde des Egelsees und dadurch bedingter Erhohung der Baukosten.
Sanetschwerk: Wie bei den Simmentaler Kraftwerken war es auch
beim Sanetschwerk nur ein bestimmter Bestandteil des Projektes, der das
groBte Interesse der Natur- und Heimatschutzkreise erweckte: Es war vor-
gesehen, das Geltenwasser zuoberst im benachbarten Lauenental
zu fassen und durch einen Stollen nach dem Staubecken am Nordhang des
Sanetsch zu leiten. So wire dieses Wasser fiir das Lauenental verloren ge:
wesen, und von der Wasserfassung hinunter bis zum DungelschuBl, auf
eine Strecke von etwa 3,5 km, wire dieses vollig trocken gelegt worden,
was auch das Verschwinden des prichtigen Wasserfalls des Geltenschus-
ses und vieler kleinerer Fille zur Folge gehabt hiatte. Ein wichtiger Un-
terschied bestand indessen zwischen den beiden Projekten: Wihrend im
Simmental die Bevolkerung jeder Abinderung des Projektes zugunsten
einer ganzen oder auch nur teilweisen Erhaltung des Egelsees und seiner
Moorlandschaft den schirfsten Widerstand entgegensetzte, war es in Laue-
nen die Gemeinde, die sich an die Spitze der Einsprecher stellte und den
Verzicht auf die Ableitung des Geltenwassers verlangte. In drei stark be-
suchten Gemeindeversammlungen wurde einstimmig dieser Haltung des
Gemeinderates beigepflichtet und jeder Kompromif3, auch wenn er mit
finanziellen Vorteilen verbunden gewesen wiire, abgelehnt.

In besondern Einsprachen hatten Natur- und Heimatschutzverbinde
sowie die Sektion Oldenhorn des SAC die Gemeinde Lauenen in ihrem
Kampf um das Geltenwasser unterstiitzt, wihrend gegen den iibrigen Teil
des Projektes, die Ausnutzung der Wasserkraft der Saane von der Kan-
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tonsgrenze bis zur Zentrale in Innergsteig, auch diese keine Einwiinde er-
hoben. Aufs tiefste beeindruckt vom Reiz des Geltentals mit seinen stie-
benden Wassern als auch namentlich von dem einmiitigen natiirlichen
Einstechen der Talbewohner fiir die unversehrte Erhaltung ihrer Heimat
sprach sich unsere Kommission in ausfithrlichem Gutachten vom 27. April
1953 gegen die Ableitung des Geltenwassers aus, erhob aber gegen den
iibrigen Teil des Konzessionsgesuches keinen Einwand. Forstdirektor
DEwWET BURI erhob unsere Antrige zu den seinigen. Es kommt nicht ganz
von ungefihr, daf} Lauenen eine grofle Zahl treuer Sommer- und Winter-
giste aufweist, die Jahr fiir Jahr wieder «ihre Lauenen» aufsuchen und
freundschaftliche Beziehungen mit der Dorfbevolkerung pflegen. Diese
lieBen ihre Bergler nicht im Stich, unterstiitzten sie durch Eingaben an die
Behorden und weckten die Anteilnahme im ganzen Land herum durch die
Presse. Letzten Endes konnte sich auch der Regierungsrat weder der un-
verfilschten Schonheit der Natur des Geltentales noch dem warmen Ein-
stehen der Bevolkerung fiir ihre Heimat verschlieBen und traf am 4. De-
zember 1956 den von allen Kreisen mit Spannung erwarteten Entscheid:
«1. Das Konzessionsgesuch vom 18. August 1949 fiir die Ausniitzung der Saane und des
Geltenbachs in einer Zentrale in Gsteig wird abgelehnt.
2. Die Konzessionsbewerber werden eingeladen, moglichst bald ein neues Konzes-

sionsgesuch einzureichen, das die Ausniitzung der Saane allein auf der Strecke
Sanetschalp—Gsteig zum Gegenstand hat.»

Grof} war die Freude im Tal von Lauenen und bei seinen Freunden von
nah und fern, und zahlreich waren die Dankeshezeugungen, die der Re-
gierungsrat entgegennehmen durfte. Der Berner Kunstmaler FRED STAUF-
FER schenkte der Berner Regierung aus Freude iiber die Rettung dieses
Naturdenkmals ein Gemilde vom Geltenschufl.

Starkstromleitungen werden uns seit langem regelmifig zur Be-
gutachtung iiberwiesen. Unsere Mitwirkung bezieht sich allerdings nur
auf die Linienfithrung und nicht auch auf die Bediirfnisfrage. Hieriiber
entscheidet die eidg. Kommission fiir elektrische Anlagen in Zusammen-
arbeit mit dem eidg. Amt fiir Elektrizitit und dem eidg. Starkstrominspek-
torat. Wohl jede Starkstromleitung bringt eine Beeintrichtigung des
Landschaftsbildes mit sich. Die Elektrizitatswerke miissen aber dort er-
stellt werden, wo die hiefiir nétigen Wasserkriifte zur Verfiigung stehen,
und der erzeugte Strom muf} nach den Industriezentren gefiithrt werden.
Das ldf3t sich ohne Leitungen nicht tun. Daf3 keine nicht unbedingt notige
Leitung gebaut wird, dafir diirften schon ihre hohen Erstellungskosten
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sorgen. Gerne wollen wir anerkennen, dafl die Bauherren der meisten Lei-
tungen im Kanton Bern, BKW und KWO, sich fiir ihre Planung die denk-
bar grof3te Miithe geben und hiefiir auch ein groBes Geschick entwickelt
haben. Dabei darf man nicht vergessen, dal3 sie in erster Linie auf die
Sicherheit und Zuverlissigkeit einer solchen Leitung bedacht sein miissen.

ZuTelephonleitungen haben wir uns nur zu du3ern, wenn die Lei-
tung zufillig Staatseigentum beansprucht oder wenn ein anderer Grund-
eigentiimer um unsere Intervention ersucht. Gerne sei auch hier aner-
kannt, da3 wir bei den Organen der Telephonverwaltung noch immer Ver-
stindnis fiir unsere Anliegen gefunden haben.

Bei der Priufung der Konzessionsgesuche fiir die modernen Transport-
anlagen wie Skilifte, Sessel-und Kabinenbahnen wird unser Mit-
bericht in letzter Zeit regelmiiflig eingefordert. Dagegen liegt in diesem
Verfahren ein Mangel darin, da3 die Konzessionsgesuche nicht 6ffentlich
bekannt gemacht werden. Es bleibt dem Zufall iiberlassen, ob interessierte
Bevolkerungskreise von einem solchen Gesuch rechtzeitig Kenntnis erhal-
ten oder ob sie durch den Entscheid iiber das Konzessionsgesuch vor eine
vollendete Tatsache gestellt werden. Da die Kantonshehorden in der Ge-
staltung dieses Untersuchungsverfahrens villig frei sind, wurde die Forst-
direktion auf unsere Veranlassung bei der Eisenbahndirektion vorstellig
mit dem Ergebnis, dal nun von 1958 hinweg alle diese Gesuche in den
offentlichen Blattern bekanntgegeben werden sollen. Es wire in der Tat
nicht einzusehen, dafl} die Erstellung derartiger Transportanlagen, deren
Kosten sich auf Hunderttausende und mehr belaufen, ohne 6ffentliche Be-
kanntmachung sollte bewilligt werden konnen, wiahrend andrerseits jedes
Baubewilligungsgesuch fiir einen Heuschober im vermutlichen Brandver-
sicherungswert von mindestens Fr. 500.— der Pflicht zur Versffentlichung
unterliegt.

Auch ist es sinnwidrig, wenn die Gesuche einer Seilbahn fiir die Er-
richtung ihrer Stationen in den amtlichen Blittern bekanntgegeben wer-
den miissen unter Auflage der Pline (weil es sich eben um Gebédude han-
delt) und jedermann innert einer Frist von 14 bzw. 30 Tagen dagegen Ein-
sprache erheben kann, wihrend das Gesuch fiir die Bahnkonzession der
Pflicht zur Verosffentlichung nicht unterliegt. Und doch ist der Eingriff
der Bahn selbst in das Landschaftsbild meist viel bedeutender als es die
bloBen Stationen sind.

Mitwelcher Leichtfertigkeit gelegentlich solche Projekte ausgehecktund
vorgelegt werden, sei an einem Beispiel dargetan: Ein Unternehmer ver-
langte die Konzession fiir einen Skilift, der zu %10 im Naturschutzgebiet



H. Itten, Naturschutzkommission des Kantons Bern 99

der Combe-Gréde gelegen und nicht einmal den fundamentalsten Sicher-
heitsvorschriften entsprochen hitte, da er viel zu steil war!

Nachdem wir in langen Jahren ohne Erfolg dafiir eingetreten waren,
daBl uns die zahlreichen Projekte fiir Meliorationen und Giiterzu-
sammenlegungen zur MitdauBBerung unterbreitet werden, geschieht
dies nun dank der bundesrechtlichen Landwirtschaftsgesetzgebung. Der
Bund behandelt keine solchen Subventionsgesuche mehr, wenn ihnen
nicht der Mitbericht einer kantonalen Naturschutzstelle beiliegt. Doch be-
friedigt uns das Verfahren noch in keiner Weise; es bedarf entschieden
des Ausbaus, sonst wird unsere BegriiBung zur reinen Formsache. Bei den
Besichtigungen, die wir gemeinsam mit dem Projektverfasser, Vertretern
des kant. Meliorationsamtes und der Flurgenossenschaft vornehmen, ha-
ben wir wohl Gelegenheit, unsere Wiinsche und Begehren anzubringen,
die nachher noch schriftlich zusammengefal3t werden. Unsere meist recht
bescheidenen Anliegen werden bei den Besichtigungen fast durchwegs
gut aufgenommen; sie werden als durchfithrbar bezeichnet. Nachher ver-
nehmen wir nichts mehr, und wenn wir dann nach Arbeitsausfithrung Um-
schau halten, ist diese ganz anders ausgefallen. Man erwidert uns dann
etwa, unsere Begehren seien halt durch die Flurgenossenschaft oder sonst-
wie abgelehnt worden. Vorldufig haben wir uns so zu helfen versucht, daf3
wir in jedem Fall einen Vertrauensmann bezeichneten, der méglichst im
Gebiet wohnt, die Arbeiten fortlaufend verfolgen und enge Beziehungen
mit der Bauleitung pflegen kann.

Unsere Bestrebungen bezwecken vor allem, da3 bei diesen Arbeiten
nicht von vornherein schematisch alle Baume und Straucher, Feldgeholze
und Gebiische langs der Bache abgeholzt werden, sondern daB3 man ste-
hen 1i3t, was sich mit dem Arbeitsziel vereinbaren laf3t, und wo dies nicht
moglich ist, Wiederanpflanzungen von vornherein vorgesehen werden.
Weiter setzen wir uns ein fiir die Erhaltung natiirlicher Bach- und Flu8-
laufe, wo dies irgendwie moglich ist. Die Direktion der 6ffentlichen Bau-
ten des Kantons Ziirich hat eine vorziigliche «Wegleitung zum Wieder-
anlegen von Bachhainen, Feldgeh&lzen und Gebiischgruppen» herausge-
geben. * Auf unsere Veranlassung hat die Forstdirektion diese Schrift den
im Meliorationswesen tiatigen Beamten der Landwirtschaftsdirektion und
den bekannten Bauleitern verabfolgt.

Durch das Gesetz vom 2. Dezember 1951 iiber Jagd, Wild- und Vogel-
schutz wurde die Sorge fiir die Erhaltung der Schilfbestinde

* Bezugsquelle: Rechnungssekretariat der offentlichen Bauten des Kantons Ziirich,
Ziirich 1, Walchetor, Biiro 314; Fr.2.—.
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auf o6ffentlichem Boden und die Ordnung ihrer Nutzung der Forstdirek-
tion iibertragen. Es zeigte sich das Bediirfnis, hieriiber eine Verordnung
zu erlassen. Die Kommission hatte bei ihrer Vorberatung mitzuwirken.
Am 28. Februar 1958 genehmigte der Regierungsrat die Verordnung iiber
den Schutz der Schilfbestinde.

Im Jahr 1956 hatte das eidg. Departement des Innern eine Experten-
kommission beauftragt, den Entwurf zu einem neuen Artikel der Bun-
desverfassung iiber Natur- und Heimatschutz aufzustellen und
diesen in einem Bericht zu erldutern. Der Kommission gehorten an

Nationalrat und Regierungsrat Dr. Urs DiETscHI, Prisident der Eidg.

Natur- und Heimatschutzkommission, Solothurn

Dr. ErwiN BurckHARDT, Chefredaktor, Obmann der Schweiz. Vereini-

cung fiir Heimatschutz, St. Gallen

Prof. Dr. HaAns HuBER, Muri bei Bern

Prof. Dr. Max IMmBODEN, Basel

Dr. Joser KILLER, Ingenieur, Baden.

Den Vorsitz filhrte Nationalrat DieTscHI.

Der interessante Bericht vom 15. Februar 1957 schlug die Aufnahme des
nachstehenden Artikels iiber Natur- und Heimatschutz in die Bundesver-

fassung vor:

«Der Bund hat in Erfiillung seiner eigenen Aufgaben das heimatliche Landschafts-
und Ortsbild sowie Naturschonheiten und Kulturdenkmiler zu schonen, und, wo das
allgemeine Interesse iiberwiegt, ungeschmilert zu erhalten.

Er ist berechtigt, Bestrebungen des Natur- und Heimatschutzes der Kantone durch
Beitrige zu unterstiitzen, sowie Naturreservate und Kulturdenkmiler von gesamt-
schweizerischer Bedeutung zu erwerben.

Er ist ferner befugt, Bestimmungen zum Schutz der einheimischen Tier. und Pflan-
zenwelt zu erlassen.

Soweit die Kantone keine Anordnungen treffen oder diese nicht ausreichen, kann
der Bund selbstindige MaBBnahmen zur Erhaltung von bedeutungsvellen Landschaften
und Naturschonheiten treffen. Fiir die Beeintrichtigung wohlerworbener Rechte ist

voller Ersatz zu leisten.»

Die Kantone wurden vom Departement des [nnern eingeladen, sich zu
diesem Entwurf zu auBlern. Von der Forstdirektion zur Stellungnahme
eingeladen, empfahl unsere Kommission, diesem Verfassungsartikel zuzu-
stimmen, mit der Ergidnzung, daf} in Abs. 1 neben den Naturschénheiten
und Kulturdenkmilern auch die Naturdenkmiler anzufiihren seien, aus
der Erwigung, da3 zum Beispiel Torfmoore, Findlinge, alte Biume sehr
wohl erhaltungswiirdig sind, ohne daB sie als Naturschonheiten angespro-
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chen werden konnen. Sie sind auch nicht Kulturdenkmailer, wohl aber
Naturdenkmailer. Die Stellungnahme des Kantons Bern zu der Anfrage
des Departements des Innern entsprach unserer Empfehlung.

Schon Mitte der DreiBligerjahre und dann wieder etwa zehn Jahre spa-
ter waren Bestrebungen im Gange fiir die Schaffung bundesrechtlicher
Befugnisse auf dem Gebiet des Natur- und Heimatschutzes. Die Mehrheit
der Kantone verhielt sich damals ablehnend. Seither sind aber Ereignisse
eingetreten, die das Interesse groBer Volkskreise geweckt haben. Es seien
nur erwihnt die Kémpfe um Rheinau und um den Nationalpark, um den
Egelsee und um den Geltenschufl. In unserer Zeit des starken Verkehrs
und des ungeahnten Aufschwungs des Tourismus machen die Interessen
je linger je weniger an den Kantonsgrenzen Halt. Offentliche Gemein-
wesen miuissen langst Kraftwerke und im AnschluB daran Kraftiibertra-
cungsleitungen in andern Kantonen erstellen. Aber auch der Bund selbst
als Bauherr (militdrische u. a. Bauten, Eisenbahnen) und als Inhaber der
Oberaufsicht (Autobahnen und NationalstraBen, Gewisserverbauungen,
elektrische Leitungen u. a. m.) hat immer groflern Anteil an der Gestal-
tung unserer Landschaft. Da ist es gar nicht tiberfliissig, wenn auch seine
Organe angehalten werden, auf den Natur- und Heimatschutz gebiihrend
Riicksicht zu nehmen.

IV. Schutz der Pflanzenwelt
(1953—1957)

Auf diesem Gebiet kann unsere Gesetzgebung als hinreichend bezeich-
net werden. Schlimm steht es aber immer noch mit der Beachtung sowohl
der gesetzlichen Vorschriften wie des blofBen Anstandes in gewissen Krei-
sen der Bevolkerung. Wir haben stets die Auffassung vertreten, daf}3 auf
diesem Gebiet die erzieherischen Maflnahmen wichtiger seien als polizei-
liche. Unsern Lehrerbildungsanstalten und allen andern Schulen bietet
sich hier ein dankbares Arbeitsfeld!

Aus tiefer Sorge um den Weiterbestand unserer Alpenflora haben zwei
unserer Besten, AucusT PiccARD und EMANUEL STICKELBERGER, einen Auf-
ruf erlassen «Das grofle Sterben unserer Alpenpflanzen» *, in dem sie ein-
dringlich zu ihrem Schutz aufrufen und sich auch vor allem an die Erzie-
her wenden.

* Verlag E. Lopfe-Benz AG Rorschach.
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V. Schutz der Tierwelt
(1953—1957)

Dank der vorbildlichen Einstellung der zustindigen Behorden wie der
Aufgeschlossenheit und dem Verstindnis der fithrenden Organe der Jiger-
verbdande und der GroB3zahl der Jiager selbst brauchen wir uns mit der
Jagdgesetzgebung und dem Jagdbetrieb nicht stark zu befassen. Das Ge-
setz vom 2. Dezember 1952 iiber Jagd, Wild- und Vogelschutz und seine
Ausfiihrungserlasse wirken sich nun giinstig aus und erfiillen vollauf die
in sie gesetzten Hoffnungen.

Fiir die Zeit vom 1. September 1956—31. August 1961 wurden die Jagd-
bannbezirke neu festgelegt. Erfreulich ist dabei vor allem die Schaffung
von 7 neuen Bannbezirken im Jura auf Antrag der dortigen Jiagerschaft.

Unsere Wiinsche sind sowohl in der neuen Bannbezirksordnung wie in
den alljahrlichen Jagdordnungen beriicksichtigt worden.

Die zuverlidssige Bestandesaufnahme der wichtigsten Wildarten durch
die Wildhiiter in Verbindung mit der gut ausgebauten Statistik des erleg-
ten und anderswie eingegangenen Wildes ermoglicht es nun, durch die
Jagdordnungen die Jagd so zu gestalten, da3 zu stark iiberhand nehmen-
des Wild in tragbaren Schranken gehalten und in seinem Bestand bedroh-
tes Wild durch Herabsetzung der Abschuf3zahlen geschiitzt wird, wobei
den Bestinden sowohl in den 3 Jagdkreisen (Oberland, Mittelland und
Jura) wie in den einzelnen Amtshezirken Rechnung getragen werden
kann.

Fiir Einzelheiten verweisen wir auf die stets sehr interessanten und auf-
schluBlreichen Verwaltungsberichte der Forstdirektion.

Es war ein guter Gedanke der Forstdirektion, seit einiger Zeit im Ein-
vernehmen mit der Schule die Wildhiiter zu aufklirenden Vortrigen
iber Naturschutz, Wildkunde und Wildschutz in den Schulen heranzu-
ziehen. Wer konnte wohl den Kindern besser aus eigenem Erlebnis her-
aus von unserm Wild erzidhlen als der Wildhiiter!

Erfreulicherweise ist das Interesse der Schiiler ein recht grofes.

Zur Sicherung ihrer Kenntnisse in der Pflanzenkunde sind die Wild-
hiiter angewiesen worden, ein kleines Herbarium anzulegen. Dal} sie bei
ihren Schulvortrigen sich auch fiir den Pflanzenschutz einsetzen, ist be-
sonders wertvoll.

Auf die Initiative der Abteilung Jagd, Fischerei und Naturschutz der
Bernischen Forstdirektion stellte das Berner Schulblatt seine Monatsbei-
lage «Berner Schulpraxis» vom Oktober 1954 fiir das Thema Wild-
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schutzund Schule zur Verfiigung. Diese Sondernummer enthielt wert-
volle Arbeiten von Lehrer Hans BEYELER, Neuenegg, uber «Wildschutz
und Schule» und «Grundsitzliches zur Wildfiitterung», von WERNER
SCHINDELHOLZ, Bern, iiber «Futteranlagen fiir das Rehwild», ArRNoLD
Gasser, Bern, itber «Wildschadenverhiitung durch Fiitterung», Hans
SCHAERER, Bern, iiber das «Naturschutzgebiet Seelhofenzopfen bei Kehr-
satz»> und von K. W. SantscHI1, Lehrer, Bern, iiber «Wildernde Hunde>.
Diese Veroffentlichung in der Hand der Lehrerschaft des ganzen Kantons
war ein weiteres sehr geeignetes Mittel, um das Verstindnis unserer Ju-
gend fiir das Leben und die Note unseres Wildes zu wecken.

VI. Verschiedenes
(1953—1957)

1. Im Rahmen seiner kultur-philosophischen Veorlesungen an der Uni-
versitit Bern fuhrte Prof. Dr. HANs ZBINDEN im Sommersemester 1954
ein Colloquium iiber «Fragen und Aufgaben des Natur- und Heimatschut-
zes» durch. Auch in seinen Vorlesungen werden wichtige Fragen aus die-
sen Gebieten behandelt. Die Erfahrung zeigt, dal hiefur anscheinend
weniger bei Studenten als bei dltern, im tatigen Leben stehenden Auskul-
tanten ein Interesse besteht.

2. Das alljdhrlich erscheinende gediegene Jahrbuch des Uferschutzver-
bandes Thuner- und Brienzersee enthilt immer wieder Abhandlungen aus
dem Gebiet des Naturschutzes. Wir erwahnen die Arbeiten von
Dr. med. K. voN GUNTEN, Oberhofen: «Vogelschutz in der verinderten

Landschaft am rechten Thunerseeufer», Jahrbuch 1953, Seiten 22 ff.
KarL KELLER, Stadtbaumeister, Thun: «Natur und Technik», ebenda,

Seiten 42 ff.

Fiirsprecher EMIL EHRSAM, Bern: «Unsere wichtigsten Rechtsgrundlagen
des Natur- und Heimatschutzes und der Planung», Jahrbuch 1955, Sei-
ten 3 ff.

RovLr Haurl, Belp: «Von der Vogelwelt des Naturschutzgebietes Neuhaus-
Weilenau», Jahrbuch 1956, Seiten 58 ff.

Zur Feier seines 20jahrigen Bestehens gab der Verein Bielerseeschutz
1953 das «Bielerseebuch» heraus, das ebenfalls zwei Beitridge aus dem Ge-
biet des Naturschutzes enthilt:
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Dr. phil. HANs HURLIMANN: «Das Schilf, ein zuwenig beachteter Uferbe-
wohner», Seiten 20 ff.
Max ScHWEIZER, Biel, «Tierparadies Bielersee», Seiten 31 ff.

In der «Revue Jurassienne», dem Organ der Vereinigung «Pro Jura»,
erschien 1955 eine reich bebilderte Abhandlung von K. L. Scumarz, Bol-
ligen, iibersetzt von Dr. RENE BAUMGARTNER, Delémont: «Les blocs erra-
tiques dans le Jura bernois», Seiten 96 ff.

Der Naturschutzverband des Kantons Bern gab 1955 und 1956
seinen interessanten Jahresbericht heraus, und das «Berner Schulblatt»
widmete eine Naturschutz-Beilage vom 26. Oktober 1957 der Rettung des
Geltenschusses: «Eine Betrachtung und ein Bericht» von KarL Romane,
Lehrer in Lauenen.

Endlich sei darauf hingewiesen,daf seit der Neugestaltung der «Alpen»,
der Zeitschrift des SAC, mit dem Jahr 1957 in deren Monatsheft eine stin-
dige Rubrik «Alpiner Naturschutz» mit interessanten aktuellen Berichten
erscheint.

Das Naturschutzstiick «Unserer Hut vertraut» von Dr. Hans
ApriAN, Bern, das sich in vorziiglicher Weise fiir Schulen eignet, wurde
seit seiner Urauffilhrung im Mirz 1950 durch die Knabensekundar-
schule II in Bern, durch das Progymnasium der Stadt Bern und die Schu-
len von Sigriswil, Siselen, Zweisimmen sowie in der Anstalt Landorf auf-
gefiihrt.

Zum Schluf8 dankt der Berichterstatter herzlich den amtlichen und den
privaten Mitarbeitern fiir ihre Unterstiitzung.

Besonderer Dank gilt unserm Forstdirektor, Regierungsrat DEwWET
Buri, und HANs ScHAERER, dem Leiter der Abteilung Jagd, Fischerei und
Naturschutz, fiir ihre groBle Hingabe und Unterstiitzung bei den oft
schwierigen Aufgaben des Naturschutzes.

Berichtigung

Im Bericht uber die Naturschutzkommission des Kantons Bern fiir die
Jahre 1953—1956, 1. Teil, erschienen in den Mitteilungen der Naturfor-
schenden Gesellschaft in Bern, Neue Folge, 15. Band, sind folgende Be-

richtigungen vorzunehmen:

Seite 245, Zeile 13 von unten: «30 m3» ist zu ersetzen durch «80 m3».
Seite 252, Zeile 5 von unten: «Vertiges» ist zu ersetzen durch «Vestiges».



I Scheurer-Eiche in Gampelen. Siehe Seite 86. Photo W. Nydegger,Bern



Il Molassefaltungen im Fallvorsassli. Guggisberg. Siehe Seite 81 ff. Photo W. E. Stalder, Guggisberg



II1 Der oberste Teil des Lauenentales mit dem groflartigen Felsabbruch und dem dariiber
sich hinunterstiirzenden Geltenschuf3. Siehe Seiten 82 ff. Photo W.und J. Kunz, Wetzikon
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IV Der heute zerstorte Egelsee auf dem Diemtigbergli. Nach Prof. Du Rierz (Upsala) ehemals «Das schonste

Moor der Alpens. Blick von Westen gegen Osten, gegen die Hochmoorbestinde. Siehe Seite 92 ff.
Photo J. Nageli, Gstaad



	Naturschutzkommission des Kantons Bern : Bericht für die Jahre 1953-1956. 2. Teil ; Bericht für das Jahr 1957

